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im Nahen Osten in Anerkennung dessen, dass das Hilfswerk im 
Rahmen der verfügbaren Mittel alles in seinen Kräften Stehen-
de tut, und dankt außerdem den Sonderorganisationen und pri-
vaten Organisationen für ihre wertvolle Arbeit zur Unterstüt-
zung der Flüchtlinge; 

 4. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Umsetzung des Friedens seit 
der Unterzeichnung der Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung30 verzeichnet hat, und betont, wie 
wichtig es ist, dass die Beiträge zu diesem Programm nicht zu 
Lasten des Hauptfonds gehen; 

 5. begrüßt die verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem 
Hilfswerk und internationalen und regionalen Organisationen, 
Staaten sowie den zuständigen Organen und nichtstaatlichen 
Organisationen, die für einen wirksameren Beitrag des Hilfs-
werks zur Verbesserung der Situation der Flüchtlinge und da-
durch der sozialen Stabilität des besetzten Gebiets unerlässlich 
ist; 

 6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im 
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
palästinensischen Volkes und des besetzten Gebiets Hilfe und 
Unterstützung zu gewähren und dieselbe zu beschleunigen; 

 7. verleiht erneut ihrer tiefen Besorgnis darüber Aus-
druck, dass die im Bericht des Generalbeauftragten29 darge-
stellte Finanzlage des Hilfswerks nach wie vor kritisch ist; 

 8. würdigt die Bemühungen des Generalbeauftragten um 
Haushaltstransparenz und interne Effizienz und begrüßt in die-
ser Hinsicht den vereinheitlichten Haushalt für den Zwei-
jahreszeitraum 2002-200331; 

 9. begrüßt den Konsultationsprozess zum Thema Ma-
nagementreformen zwischen dem Hilfswerk, den Gastregierun-
gen, der Palästinensischen Behörde und den Gebern; 

 10. stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass das anhaltende Fi-
nanzdefizit des Hilfswerks sich vor allem in dieser akuten Kri-
sensituation sehr negativ auf die Lebensumstände der be-
dürftigsten palästinensischen Flüchtlinge auswirkt und somit 
Folgen für den Friedensprozess haben könnte; 

 11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das fortbestehende 
Problem der eingeschränkten Bewegungsfreiheit des Personals 
des Hilfswerks, seiner Fahrzeuge und Güter in dem besetzten 
Gebiet, was sich nachteilig auf die operative Wirksamkeit der 
Programme des Hilfswerks auswirkt; 

 12. fordert alle Geber auf, dringend möglichst großzügige 
Anstrengungen zu unternehmen, um den voraussichtlichen Be-
darf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch die verblei-
benden Kosten für die Verlegung des Amtssitzes nach Gaza, 
und ermutigt die beitragsleistenden Staaten, regelmäßig Beiträ-
ge zu entrichten und eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträ-
 
31 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13, Addendum (A/56/13/Add.1). 

ge in Erwägung zu ziehen, und fordert die nichtbeitragsleisten-
den Staaten nachdrücklich auf, Beiträge zu entrichten; 

 13. beschließt unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 11 
ihrer Resolution 194 (III), das Mandat des Hilfswerks bis zum 
30. Juni 2005 zu verlängern. 

RESOLUTION 56/53 
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56/53. Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2971 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 55/124 vom 
8. Dezember 2000 und die früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits-
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten33 zur 
Kenntnis nahm, 

 nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe34, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 
30. Juni 200135, 

 in großer Sorge über die weiterhin kritische Finanzlage des 
Hilfswerks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an Palästinaflüchtlinge, 
namentlich auch auf die Notstands- und die humanitären Pro-
gramme, ausgewirkt hat und noch immer auswirkt, 

 betonend, dass auch künftig außergewöhnliche Anstrengun-
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Niveau wei-
tergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bauvorhaben 
durchführen kann, 

 1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 

 
32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland. 
33 A/36/866 und Corr.1; siehe auch A/37/591. 
34 A/56/430. 
35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Addendum (A/56/13 und Add.1). 
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im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre Bemühungen, 
zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

 2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe34 zustimmend 
zur Kenntnis; 

 3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, eine Lösung für die Finanzlage 
des Hilfswerks zu finden; 

 4. begrüßt die neue einheitliche Haushaltsstruktur für 
den Zweijahreszeitraum 2002-200336, die maßgeblich dazu bei-
tragen kann, dass bei dem Hilfswerk größere Haus-
haltstransparenz besteht; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

RESOLUTION 56/54 
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36 Ebd., Beilage 13, Addendum (A/56/13/Add.1). 
37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuwait, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Palästina, 
Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 

56/54. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten vertriebene Personen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember 1967 und alle 
späteren Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre-
tär gemäß ihrer Resolution 55/125 vom 8. Dezember 2000 vor-
gelegt hat38, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 
bis 30. Juni 200139, 

 besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindseligkei-
ten verursacht worden ist, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Wa-
shington unterzeichneten Prinzipienerklärung über vorüberge-
hende Selbstverwaltung40, die sich auf die Modalitäten für die 
Aufnahme von Personen beziehen, die 1967 vertrieben wurden, 
und besorgt darüber, dass der vereinbarte Prozess bisher noch 
nicht in Gang gesetzt wurde, 

 1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen Per-
sonen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren Wohnor-
te in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

 2. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass der von den Parteien in Artikel XII der Prinzipienerklä-
rung über vorübergehende Selbstverwaltung40 vereinbarte Me-
chanismus für die Rückkehr der vertriebenen Personen nicht in 
Gang gesetzt wurde, und verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass 
die Rückkehr der vertriebenen Personen beschleunigt wird; 

 3. unterstützt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem Ge-
biet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späte-
rer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und dringend 
weiter Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstandsmaßnahme im 
Rahmen des praktisch Möglichen auch weiterhin humanitäre 
Hilfe zu gewähren; 

 
38 A/56/382. 
39 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Addendum (A/56/13 und Add.1). 
40 A/48/486-S/26560, Anlage. 
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